
VERORDNUNG (EG) Nr. 549/2009 DER KOMMISSION 

vom 24. Juni 2009 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 214/2001 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates hinsichtlich der Interventionen auf dem Markt für 

Magermilchpulver 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 43 Buchstabe d in Verbin
dung mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung 
(EG) Nr. 1234/2007 findet die öffentliche Intervention 
auf Magermilchpulver Anwendung. 

(2) In der Verordnung (EG) Nr. 214/2001 der Kommis
sion ( 2 ) sind die Durchführungsbestimmungen hinsicht
lich der öffentlichen Intervention bei Magermilchpulver 
festgelegt. 

(3) Angesichts der gegenwärtigen und absehbaren Marktlage, 
die durch niedrige Preise für Milcherzeugnisse und insbe
sondere für Magermilchpulver gekennzeichnet ist, und 
der Schwierigkeiten für gewöhnliche Milchwirtschaftsbe
triebe, Handelskredite zu erhalten, ist es angezeigt, den 
Betrag für den Ankauf von Magermilchpulver zur Inter
vention vorauszuzahlen. Der derzeitige Zahlungszeitraum 
von 120 bis 140 Tagen sollte auf 45 bis 65 Tage ver
kürzt werden, wodurch für eine Harmonisierung sämtli
cher Zahlungszeiträume für Interventionserzeugnisse im 
Milchsektor gesorgt wird. 

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 214/2001 ist daher entspre
chend zu ändern. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 214/2001 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8 

Die Interventionsstelle bezahlt das übernommene Mager
milchpulver zwischen dem 45. und dem 65. Tag nach der 
Übernahme vorbehaltlich Überprüfung der Einhaltung der 
Bestimmungen des Artikels 2.“ 

2. Artikel 20 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Interventionsstelle zahlt dem Zuschlagsempfänger 
innerhalb einer Frist, beginnend mit dem 45. und endend 
mit dem 65. Tag nach dem Tag der Übernahme des Mager
milchpulvers, den in seinem Angebot gemäß Artikel 15 Ab
satz 2 Buchstabe c genannten Preis, sofern die Einhaltung der 
Bestimmungen des Artikels 2 Absätze 1, 2, 3, 5, 6 und 7 
sowie des Artikels 15 Absatz 3 Buchstabe a überprüft wor
den ist.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt für Angebote, bei denen die Frist gemäß Artikel 14 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 214/2001 nach dem Zeit
punkt des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung liegt. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 24. Juni 2009 

Für die Kommission 

Mariann FISCHER BOEL 
Mitglied der Kommission
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